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Das Unternehmen BOGESTRA AG (Zahlen und Fakten 2010 )

Leistungsangebot

Bus km 17,77 Mio.
Zug km 7,56 Mio
Linien gesamt 74
Bahn 9
Bus 65
Haltestellen 1.282
Schienenfahrzeuge 136
Busse 252

Verkaufsstellen

Eigene 5
Private 110
Fahrgäste 143,4 Mio
Mitarbeiter 2.262
davon Auszubildende 98
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Regelwerke über Brandschutz bei Bahnen gem. BOStrab  

• PBefG
• BOStrab

• Tunnelbaurichtlinie (1991)
• Fahrzeugbrandschutzrichtlinie (1985)

• TR Elektrische Anlagen (2007)

• TR Bremsen (2008)

• VÖV-Schrift 07.3.1 - Empfehlungen für betriebliche Brandschutzmaßnahmen bei 
Schienenbahnen (1982)

• VDV-Schrift 6202 – Brandschutz in Anlagen des schienengebundenen ÖPNV nach BOStrab 
(2001)

• VDV-Schrift 6203 – Leitfaden für ein Brandschutzkonzept Brandschutz für den 
schienengebundenen ÖPNV nach BOStrab in Tunnelanlagen (2003)

• Normen (DIN u. EN) – z. B. DIN 5510 „Vorbeugender Brandschutz in Schienenfahrzeugen“
u. EN 45545 „Brandschutz in Schienenfahrzeugen“
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Regelwerke über Brandschutz bei Bahnen gem. BOStrab  

• PBefG
• BOStrab

• Tunnelbaurichtlinie (1991) ��� � Konkretisierung § 30

• Fahrzeugbrandschutzrichtlinie (1985) ��� � Konkretisierung § 3 Abs.1 Nr. 3 u. § 33 Abs. 3 Nr.3

• TR Elektrische Anlagen (2007) ��� � Konkretisierung §§ 3, 24 u. 27

• TR Bremsen (2008) Konkretisierung § 36

• VÖV-Schrift 07.3.1 - Empfehlungen für betriebliche Brandschutzmaßnahmen bei 
Schienenbahnen (1982)

• VDV-Schrift 6202 – Brandschutz in Anlagen des schienengebundenen ÖPNV nach BOStrab 
(2001)

• VDV-Schrift 6203 – Leitfaden für ein Brandschutzkonzept Brandschutz für den 
schienengebundenen ÖPNV nach BOStrab in Tunnelanlagen (2003)

• Normen (DIN u. EN) – z. B. DIN 5510 „Vorbeugender Brandschutz in Schienenfahrzeugen“
u. EN 45545 „Brandschutz in Schienenfahrzeugen“

� Die BOStrab enthält überwiegend Grundanforderungen

� Die Konkretisierung der BOStrab erfolgt über Technische Regeln (TR)
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Regelwerke über Brandschutz bei Bahnen gem. BOStrab  

• PBefG
• BOStrab

• Tunnelbaurichtlinie (1991)
• Fahrzeugbrandschutzrichtlinie (1985)

• TR Elektrische Anlagen (2007)

• TR Bremsen (2008)

• VÖV-Schrift 07.3.1 - Empfehlungen für betriebliche Brandschutzmaßnahmen bei 
Schienenbahnen (1982)

• VDV-Schrift 6202 – Brandschutz in Anlagen des schienengebundenen ÖPNV nach BOStrab 
(2001)

• VDV-Schrift 6203 – Leitfaden für ein Brandschutzkonzept Brandschutz für den 
schienengebundenen ÖPNV nach BOStrab in Tunnelanlagen (2003)

• Normen (DIN u. EN) – z. B. DIN 5510 „Vorbeugender Brandschutz in Schienenfahrzeugen“
u. EN 45545 „Brandschutz in Schienenfahrzeugen“

Fahrzeugbrandschutzrichtlinie soll durch 
die DIN 5510 abgelöst werden.

Wegen der seit 1990 laufenden europäischen
Normung konnten die fehlenden Teile der DIN
5510 nicht fertiggestellt werden (Verzögerung
der Ablösung der Richtlinie).

Europäisch: EN 45545 (aber TSI, DIN gilt immer
noch)
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Regelwerke über Brandschutz bei Bahnen gem. BOStrab  

• PBefG
• BOStrab

• Tunnelbaurichtlinie (1991)
• Fahrzeugbrandschutzrichtlinie (1985)

• TR Elektrische Anlagen (2007)

• TR Bremsen (2008)

• VÖV-Schrift 07.3.1 - Empfehlungen für betriebliche Brandschutzmaßnahmen bei 
Schienenbahnen (1982)

• VDV-Schrift 6202 – Brandschutz in Anlagen des schienengebundenen ÖPNV nach BOStrab 
(2001)

• VDV-Schrift 6203 – Leitfaden für ein Brandschutzkonzept Brandschutz für den 
schienengebundenen ÖPNV nach BOStrab in Tunnelanlagen (2003)

• Normen (DIN u. EN) – z. B. DIN 5510 „Vorbeugender Brandschutz in Schienenfahrzeugen“
u. EN 45545 „Brandschutz in Schienenfahrzeugen“

Schwerpunkt DIN 5510: 
Schwerentflammbarkeit der eingesetzten
Werkstoffe

Schwerpunkt TS 45545:
Minimierung der Toxizität des Brand-
rauches
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BOStrab ��� � Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Bra ndschutzanforderungen

Direkte Brandschutzanforderungen: 

§ 3 (1) BOStrab: Erschweren der Entstehung und 

Ausbreitung von Bränden durch vorbeugende
Maßnahmen

§ 4 (4) BOStrab: Unverzügliche Hilfe bei Bränden sicherstellen

§ 23 (4) BOStrab: Forderungen von Einrichtungen im Tunnel

zur wechselseitigen Verständigung mit den 
Einsatzkräften

§ 30 (1) BOStrab: Gewährleistung der Standsicherheit der

tragenden Teile der Bauwerke bei einem Brand

§ 31 (4) BOStrab: Forderungen von Löscheinrichtungen in 

Haltestellen

§§ 33, 48 BOStrab: Anforderungen bezüglich des Brandschutzes

an Fahrzeugen

88

auch der Hinweis, dass im Brandfall 
die Möglichkeit zur Rettung von Personen 
und zur Brandbekämpfung besteht

Konkret: Ausreichende Anzahl und geeignete 
Ausführung und Anordnung von Notausstiegen •
Baustoffe und Konstruktion müssen dem Stand 
der Technik im Brandschutz entsprechen •
Baustoffe/-teile im Fahrgastraum müssen 
ausreichenden Widerstand gegen Entstehung 
u. Ausbreitung von Bränden bieten • Übergreifen 
eines Brandes in den Fahrgastraum muss 
vermieden werden • Entwicklung Ausbreitung 
von Hitze und Schadstoffen muss vorgebeugt 
werden (Zug muss noch verlassen werden) •
Systemeigener Brand im Fahrgastraum muss 
vermieden werden (Zug auf Strecken ohne
Sicherheitsraum) • Mindestens einen tragbaren 
Feuerlöscher

z. B. durch betriebliche Vorkehrungen

Konkret: Feuerlöscheinrichtungen und 
Löschwasserversorgung
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BOStrab ��� � Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Bra ndschutzanforderungen

Indirekte Brandschutzanforderungen

§ 5 (4) BOStrab: Möglichkeiten der Technischen

Aufsichtsbehörde, Gutachten zu verlangen

§ 6 BOStrab: Recht der Technischen Aufsichtsbehörde

Ausnahmen zu genehmigen

§ 19 BOStrab: Angabe über Sicherheitsräume neben den 
Gleisen

§ 27 (4) BOStrab: Anforderungen an die Sicherheitsbeleuchtung

in Rettungswegen

§ 30 (5-8) BOStrab: Anforderungen an Notausstiege

§36 (9) BOStrab: Anforderungen an Notbremseinrichtungen
während der Fahrt im Tunnel

Konkret: Erforderlich in Rettungswege,
Sicherheitsräume in Tunnel, Notaus-
stiegen, Zu-/Abgängen von Bahnsteigen,
Bahnsteigen und Räumen, in denen
Fahrgäste bedient werden

§ 27(5): Einschaltung 0,5s nach Ausfall der
netzabhängigen Beleuchtung (bei Tunnel und 
Notausstiegen max. nach 10s)

Konkret: Max. Rettungsweg zum nächsten 
Bahnsteig, Notausstieg oder zur 
Tunnelmündung 300m • Notausstiege auch an
Tunnelenden, wenn der nächste Notausstieg
oder Bahnsteig  > 100m ist • Müssen zur
Beförderung von Verletzten auf Tragen 
geeignet sein • Blaues Licht zur 
Kennzeichnung etc.

Konkret: Auf Strecken ohne Sicherheitsraum
und in Tunneln darf die Notbremsung 
außerhalb der Haltestelle erst am nächsten
Bahnsteig zum Halt führen
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• Reichen die dargestellten Anforderungen an den Bran dschutz aus ?

• Wird das für den Personenschutz notwendige Schutzzi el „Fremd-
und Selbstrettung eindeutig definiert ?

Hinweis: Gegenwärtige Überarbeitung der BOStrab

U. a. Änderung der §§ 3 und 4 BOStrab der hinsichtlich des Zusatzes Fremd- u. 
Selbstrettung ( � ...und in Brandfällen die Möglichkeit für Selbst- und Fremdrettung von 
Personen besteht)

Selbstrettung (höherer Stellenwert)
Personen verlassen eigenständig oder 
unter gegenseitiger Hilfestellung einen 
Gefahrenbereich

Fremdrettung
Personen werden durch 
Rettungskräfte oder Dritte aus einem 
Gefahrenbereich gebracht 
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Die TR Strab BS

Technische Regeln für Straßenbahnen: Brandschutz in  unterirdischen 
Betriebsanlagen nach BOStrab

Technische Regeln Brandschutz (TR Strab BS) / Entwu rf März 2011 

Konkretisierung der geforderten 
Nachweisführung für die 
Schutzziele Selbst- und 
Fremdrettung
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Die TR Strab BS

Arbeitsauftrag aus der 81. Sitzung des LSO (heute B LFA BOStrab) vom April 2005
Einsetzung der Unterarbeitsgruppe „Notfallszenarien“ / Auftrag: Umsetzung der Ergebnisse 
des Forschungsvorhabens „Notfallszenarien für Tunnelanlagen des schienengebundenen 
ÖPNV und deren Bewältigung“ in Technische Regeln.

Arbeitsauftrag des VDV Verwaltungsrates Tram vom Fe bruar 2008

Einsetzung der Arbeitsgruppe „Räumungskonzept“ / Auftrag: Erstellung eines „Leitfadens für 
ein Räumungskonzept für den schienengebundenen ÖPNV nach BOStrab in unterirdischen 
Betriebsanlagen im Brandfall“.

Bis Oktober 2008: Parallele Bearbeitung der Arbeitsaufträge. 

Ab Dezember 2008: Gemeinsame Sitzung der beiden Arbeitsgruppen mit Abgleich der bis 
dahin erzielten Arbeitsergebnisse und Beschluss einer Zusammenführung zur AG „TR 
Brandschutz“.
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Die TR Strab BS

Ziel der AG „TR Brandschutz“:
Ganzheitliche Betrachtung der baulichen, fahrzeugtechnischen, betrieblichen sowie 
organisatorischen Maßnahmen in den „Technischen Regeln für den Brandschutz in 
unterirdischen Betriebsanlagen nach der Verordnung der BOStrab (TR Strab BS) mit dem 
Ziel, die Selbst- und Fremdrettung gemäß § 3 und § 4 BOStrab zu ermöglichen.
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Die TR Strab BS

Inhaltsverzeichnis:

1. Anwendungsbereich

2. Begriffsbestimmungen

3. Schutzziele

4. Brandschutzmaßnahmen
4.1 Anforderungen an Betriebsanlagen (Haltestelle, Streckentunnel, Betriebsräume u. bahnfremde Nutzung)
4.2 Anforderrungen an Fahrzeuge
4.3 Anforderungen an Betrieb und Organisation

5. Brandschutzkonzept
5.1 Inhalte eines Brandschutzkonzeptes
5.2 Brandszenarien
5.3 Fahrzeugbemessungsbrand, Brandsimulations- und Räumungsberechnungen 
5.4 Risikobetrachtung

Literaturverzeichnis
Ausgewählte Normen und Vorschriften
Anhang: Anwendungsbeispiel

Definiertes Kriterium:

t Verrauchung >  t Entfluchtung

Hinweis:

t Verrauchung � Brand-
/Verrauchungssimulation

t Entfluchtung �
Entfluchtungssimulation
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Die TR Strab BS

Ziel: Konkretisierung der Schutzziele Selbst- und Fremdrettung in unterirdischen
Betriebsanlagen

Geltungsbereich: Neue Betriebsanlagen und neue Fahrzeuge.

Bei in Bau befindlichen oder bestehenden Betriebsanlagen sowie bei Änderungen baulicher, 
fahrzeugseitiger und betrieblicher sowie organisatorischer Art:

sind nach den TR Strab BS die Brandschutzmaßnahmen anhand der normativen Vorgaben 
zu überprüfen. Sich daraus ergebene Maßnahmen sind einer Risikobetrachtung zu 
unterziehen und bei gegebener Verhältnismäßigkeit umzusetzen.

Von den TR Strab BS kann abgewichen werden, wenn mindestens die gleiche Sicherheit 
gewährleistet wird.
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Die TR Strab BS ��� � Brandschutzanforderungen an Haltestellen

Neue Haltestellen � Nachweis t Verrauchung >  t Entfluchtung

- Raucharme Schicht im Mittel 2,50 m Höhe über Bahnsteigebene

- Erkennungsweite von 10 – 20 m im Verlauf des Fluchtweges
- Wirkungszeit der Rauchschutzmaßnahmen mind. 10 % länger als

Selbstrettungszeit 

- Fremdrettungsphase (bis 30 min) � 1,50 m raucharme Schicht

Bestehende / zu ändernde Haltestellen � Nachweis t Verrauchung >  t Entfluchtung

- Raucharme Schicht im Mittel 2,00 m Höhe über Bahnsteigebene
- Erkennungsweite von 10 – 20 m im Verlauf des Fluchtweges

- Wirksamkeit der Rauchschutzmaßnahmen bis zum Ende der Selbstrettungszeit 

- Risikobetrachtung bei Nichteinhaltung der Schutzziele
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Die TR Strab BS ��� � Brandschutzanforderungen an Betriebsräume 
und bei bahnfremder Nutzung

Betriebsräume

- Personen sind im Brandfall zu warnen

- In Abhängigkeit von der Funktion des Betriebsraumes; ggf. Brandmelde- und Löschtechnik

Bahnfremde Nutzung

- Z. B. Verkaufsstätten oder Garagen

- Personen sind im Brandfall zu warnen

- Ggf. Brandmelde- und Löschtechnik (funktionsabhängig)
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Die TR Strab BS ��� � Brandschutzanforderungen an Streckentunnel

Neue Streckentunnel

- Wege im Rettungsfall sollen hindernisfrei begehbar und bodennah beleuchtet sein

- Rettungszeichen alle 25 m, nachleuchtend inkl. Entfernungsangaben
- Ansammlung von Brandlasten baulich nicht begünstigen

- Notausstiege im Hinblick auf Begehbarkeit und Rauchrückhaltung optimieren 

- Branddetektionsanlagen in Kehr- und Abstellanlagen

Bestehende Streckentunnel

- Keine Forderung zusätzlicher normativer Vorgaben 
- Ausschließlich betriebsspezifische Risikobetrachtungen zielführend 
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Die TR Strab BS ��� � Brandschutzanforderungen an Fahrzeugen

Neue Fahrzeuge:

- Geeignete Materialauswahl hat Vorrang vor brandkompensierenden Maßnahmen

- Hohe Verfügbarkeit der Fahrfähigkeit zum Erreichen der nächsten Haltestelle
- Mindestwirkzeit der Hilfsbeleuchtung 1 h

- Bemessung der Bordnetzbatterie (Annahme eines Ladezustand 2/3 der Nennkapazität)

- Kennzeichnung der Notausstiege 
- Hinweis auf die Erfordernis von Branddetektion- und / oder Brandbekämpfungsanlagen

- Abschaltmöglichkeit der Fahrspannung bei Stromschienenanlagen (Kurzschließer)

- Gesonderte Betrachtung von Betriebsfahrzeugen und dem Fahrbetrieb ohne

Fahrzeugführer

Bestehende Fahrzeuge:

- Keine Forderung zusätzlicher normativer Vorgaben 

- Betriebsspezifische Risikobetrachtungen
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Die TR Strab BS ��� � Brandschutzkonzept

Gesamtbewertung hinsichtlich vorbeugender und abweh render Maßnahmen des 
Brandschutzes 

Teilkomponenten:

- Betriebsanlagen (z. B. Brandfallsteuerung, Entrauchungskonzept)
- Fahrzeuge (z. B. Brandmeldedetektion, Lüftungskonzept)

- Betrieb und Organisation (z. B. Brandschutzordnung, Brandschutzbeauftragter)

- Abwehrender Brandschutz (z. B. Löschwasserversorgung, Feuerwehrpläne)

Das Konzept muss folgende Aspekte behandeln:

- Minimierung von Brandlasten

- Vermeidung einer Brand- bzw. Rauchentstehung
- Verhinderung bzw. Verzögerung der Brand- und Rauchausbreitung

- Frühzeitige Detektion von Bränden in Fahrzeugen und Betriebsanlagen

- Festlegung der erforderlichen organisatorischen Maßnahmen
- Möglichkeit zur Selbst- und Fremdrettung

- Möglichkeit zur Brandbekämpfung durch die Feuerwehr
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Die TR Strab BS ��� � Brandschutzkonzept

Maßgebliche Brandszenarien

- Fahrzeug brennt und erreicht die nächste Haltestelle

- Fahrzeug kommt brennend im Streckentunnel zum Halten (Risikobetrachtung)

Fahrzeugbemessungsbrand

� Der Fahrzeugbemessungsbrand ist die quantitative Beschreibung des möglichen 
Brandverlaufs in Form von zeitabhängigen und spezifischen Parametern, wie 
Wärmefreisetzung und Rauchentwicklungsrate

� Die TR Strab BS enthält eine auf der sicheren Seite liegende Brandverlaufskurve , welche 
anzusetzen ist, sofern für die im jeweiligen Betrieb eingesetzten Fahrzeuge keine eigene 
Brandverlaufskurve vorliegt.
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Die TR Strab BS ��� � Brandschutzkonzept (Brandverlaufskurve)

Bestimmungsverfahren:
- Brandversuche (Fahrzeug /-teile)
- Brandsimulation (auf der Grundlage von

Materialuntersuchungen)
- Berechnungsverfahren (o. g. Grundlage)
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Die TR Strab BS ��� � Brandschutzkonzept (Brandverlaufskurve)

Brandsimulationsmodelle liefern Aussagen zu:

- Brandausbreitung

- Wärmetransport

- Rauchgasmenge und –zusammensetzung
- Entwicklung von Rauchgasschichten

- Raucharmen Bereichen

- Erkennungsweiten innerhalb von mit Rauchgasen
belasteter Luft

t Verrauchung
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Die TR Strab BS ��� � Brandschutzkonzept

Die nachfolgende Räumungsberechnung dient der Ermit tlung der Selbstrettungszeit. 

a.) Ermittlung der maßgeblichen Personenzahl für de n Neubau von Haltstellen:

- Vollbesetzung der maximal möglichen Fahrzeugkombination

- Zusätzlich 30 % wartende Fahrgäste je Bahnsteigkante

Pmax = n • (P1 + P2) + P3

b.) Ermittlung der maßgeblichen Personenzahl für be stehende Haltestellen:
O. g. Verfahren oder der Mittelwert der Spitzenstunde (Summe aus Fahrzeugbesetzung 
und der Anzahl der Personen auf dem Bahnsteig)

t Entfluchtung

Pmax = Maximale Personenzahl 
n = Anzahl der Gleise am Bahnsteig
P1 = Zulässige Sitzplätze des Schienefahrzeuges
P2 = Zulässige Stehplätze des Schienefahrzeuges
P3 = Anzahl der wartenden Personen auf dem Bahnsteig (30 % von P1 u. P2)
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Die TR Strab BS ��� � Brandschutzkonzept (Risikobetrachtung)

Hintergrund: Zweiter Forschungsauftrag des BMVBS 

��� � Analyse und Risikobetrachtung von Brandereignissen in Tunnel 

��� � Ziel:  Auswahl eines geeigneten Risikoanalyseverfah ren

Risikobetrachtung setzt sich zusammen aus:
- Risikoanalyse
- Risikobewertung

Risikobetrachtung eignet sich für:
- Verhältnismäßigkeitsuntersuchungen 
- Vergleich unterschiedlicher Lösungsansätze

Risikobetrachtung ist nicht vorgesehen für:
- Überprüfung von normativen Vorgaben

Hinweis: Die TR Strab BS enthalten ein Verfahren und ein Anw endungsbeispiel zur 
Durchführung einer Risikobetrachtung
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Zukünftige Anforderungen und Konsequenzen ? 

Nachweisführung für alle unterirdische Haltestellen t Verrauchung >  t Entfluchtung 

� Über Brand-/Verrauchungssimulation, Entfluchtungssimulation und ein nachfolgendes 
Brandschutzkonzept

� Ggf. notwendige Maßnahmen zur Einhaltung ��� � t Verrauchung >  t Entfluchtung

a.) Beispielhafte Maßnahmen zur Begrenzung der Rauc hausbreitung (Hinweis: Fahrzeug 
ist die Brandlast)

- Entrauchungsaggregate (z. B. Lüftungsschächte mit Ventilationstechnik)
- Rauchrückhaltesysteme (Rauchschürzen, Rauchschutzklappen-/türen)
- Weitere diverse bauliche und anlagentechnische Maßnahmen zu Begrenzung 

(z. B. Rauch-/Brandabschnitte,Trennwände, Brandschutzverglasungen, Brandmeldekonzept)
- Reduzierung der Energiefreisetzungsrate des Fahrzeuges (z. B. Materialauswahl, Integration

von Brandbekämpfungs-/Brandunterdrückungstechnik)

b.) Beispielhafte Maßnahmen zur Verkürzung von t Entfluchtung

- Brandmeldekonzept zur frühzeitigen Alarmierung, Reduzierung von
(Personen)Strömungshindernissen (z. B. Pfeiler, Stützen, Erhöhung der Treppenkapazitäten)

- Optimiertes Rettungswegkonzept (z. B. Brandfallsteuerung, Kennzeichnung u. Beleuchtung)
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Zukünftige Anforderungen und Konsequenzen ? 

Nachweisführung für alle unterirdische Haltestellen t Verrauchung >  t Entfluchtung 

� Über Brand-/Verrauchungssimulation, Entfluchtungssimulation und ein nachfolgendes 
Brandschutzkonzept

� Ggf. notwendige Maßnahmen zur Einhaltung ��� � t Verrauchung >  t Entfluchtung

a.) Beispielhafte Maßnahmen zur Begrenzung der Rauc hausbreitung (Hinweis: Fahrzeug 
ist die Brandlast)

- Entrauchungsaggregate (z. B. Lüftungsschächte mit Ventilationstechnik)
- Rauchrückhaltesysteme (Rauchschürzen, Rauchschutzklappen-/türen)
- Weitere diverse bauliche und anlagentechnische Maßnahmen zu Begrenzung 

(z. B. Rauch-/Brandabschnitte,Trennwände, Brandschutzverglasungen, Brandmeldekonzept)
- Reduzierung der Energiefreisetzungsrate des Fahrzeuges (z. B. Materialauswahl, Integration

von Brandbekämpfungs-/Brandunterdrückungstechnik)

b.) Beispielhafte Maßnahmen zur Verkürzung von t Entfluchtung

- Brandmeldekonzept zur frühzeitigen Alarmierung, Reduzierung von
(Personen)Strömungshindernissen (z. B. Pfeiler, Stützen, Erhöhung der Treppenkapazitäten)

- Optimiertes Rettungswegkonzept (z. B. Brandfallsteuerung, Kennzeichnung u. Beleuchtung)



ddddddddddddddd eeeeeeeeeeeeeeeeee
Datum:22.09.11

Seite: 28

Zukünftige Anforderungen und Konsequenzen ? 

� Ggf. notwendige Maßnahmen zur Einhaltung ��� � t Verrauchung >  t Entfluchtung

� Einhaltung ��� � t Verrauchung >  t Entfluchtung

Umsetzung des Brandschutzkonzeptes (Grundsätzliche Forderung)

c.) Umsetzung des nachfolgenden Brandschutzkonzepte s

- Umsetzung von baulichen und anlagen-/fahrzeugtechnischen Brandschutzmaßnahmen aus
a.) und b.)

- Betriebliche und organisatorische Maßnahmen (z. B. Gefahrenabwehrplan, 
Brandschutzordnung gem. DIN 14096, Brandschutzbeauftragter, Schulungs- u. Übungskonzepte)

- Umsetzung von anwehrenden Brandschutzmaßnahmen (z. B. Kommunikationseinrichtungen,
Löschwasserversorgung
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Zukünftige Anforderungen und Konsequenzen ? 

� Ggf. hohes Investitionsvolumen für notwendige Erneuerungs-
/Ertüchtigungsmaßnahmen

� Brandschutzmaßnahmen im Bestand sind oftmals kostenintensiv (Prinzip des 
nachsorgenden Brandschutzes) und werden gegenwärtig nicht mit Fördermittel 
unterstützt
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Datum:

Seite: 30

Start der Kooperation

Februar 2006

Grundsätzliches Ziel

Standardisierung bei der Beschaffung
von Fahrzeugen und Infrastruktur-
komponenten im Hinblick  auf eine
Kostenreduzierung

Kooperation der Stadtbahnunternehmen „Spurwerk NRW“
Arbeitsgruppe 5 „Brandschutz“

Gegenwärtige Arbeitsgruppen

AG-Nr. Thema

AG1 Fahrzeuge
AG2 Zugsicherung 
AG3 Fahrtreppen
AG5 Brandschutz
AG6 Einkauf / Recht
AG7 Fahrweg
AG8 Kommunikation
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Kooperation der Stadtbahnunternehmen „Spurwerk NRW“
Arbeitsgruppe 5 „Brandschutz“

Ziel der AG 5

Entwicklung einheitlicher Standards auf dem Gebiet des vorbeugenden Brandschutzes im 
Hinblick auf eine Kostenreduzierung

Beispielhafte Handlungsfelder

Vergleich der betrieblichen Brandschutzstrategien und  -konzepte

Gemeinsame Erarbeitung eines auf Mindestanforderungen basierenden 
Brandschutzkonzeptes unterteilt nach Bestands- und Neuanlagen

Einsparmöglichkeiten an baulichen / anlagentechnischen Brandschutzmaßnahmen bei 
Verwendung von Hochdruckwassernebeltechnik in Schienenfahrzeugen (STUVAtec)

Erfahrungsaustausch 
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Kooperation der Stadtbahnunternehmen „Spurwerk NRW“
Arbeitsgruppe 5 „Brandschutz“

Ziel der AG 5

Entwicklung einheitlicher Standards auf dem Gebiet des vorbeugenden Brandschutzes im 
Hinblick auf eine Kostenreduzierung

Beispielhafte Handlungsfelder

Vergleich der betrieblichen Brandschutzstrategien und  -konzepte

Gemeinsame Erarbeitung eines auf Mindestanforderungen basierenden 
Brandschutzkonzeptes unterteilt nach Bestands- und Neuanlagen

Einsparmöglichkeiten an baulichen / anlagentechnischen Brandschutzmaßnahmen bei 
Verwendung von Hochdruckwassernebeltechnik in Schienenfahrzeugen (STUVAtec)

Erfahrungsaustausch 

Mitarbeit in der AG UVA (Unterirdische Verkehrsanla gen) der Berufsfeuerwehren NRW

Gemeinsame Überarbeitung des feuerwehrinternen „Pos itionspapiers zu vorbeugenden 
Brandschutzmaßnahmen“ und der „Richtlinie für die Ke nnzeichnung von Rettungswegen, 
Angriffswegen und Einsatzmittel “
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


